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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §21;

BAO §35;

BAO §41;

1. BAO § 21 heute

2. BAO § 21 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 35 heute

2. BAO § 35 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 41 heute

2. BAO § 41 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 188/2023

3. BAO § 41 gültig von 31.12.1996 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 797/1996

4. BAO § 41 gültig von 19.04.1980 bis 30.12.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

In der Förderung beru:icher Interessen bestimmter Stände, Personengruppen oder Wirtschaftszweige kann kein

gemeinnütziger Zweck erblickt werden. Leistungen des hier gegebenen Vereines, die im Interesse des "Baugewerbes"

oder der "Baumeister" erbracht werden, können nicht als gemeinnützig iSd § 35 BAO eingestuft werden. Überdies lag

jedenfalls im hier zu beurteilenden Zeitraum (Satzungsänderungen kommt keine Rückwirkung zu; vgl. das hg.

Erkenntnis vom 25. Juli 2013, 2010/15/0082) in der Satzung des Vereins keine Regelung über die Verwendung des

Vermögens für den Fall der Änderung des Vereinszweckes vor. Auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise iSd § 21 BAO

kommt es hiebei nicht an; § 41 Abs. 2 BAO verlangt ausdrücklich eine genaue Bestimmung in der Satzung zur

Vermögensverwendung auch für den Fall des Wegfalles des bisherigen Zweckes.In der Förderung beru:icher

Interessen bestimmter Stände, Personengruppen oder Wirtschaftszweige kann kein gemeinnütziger Zweck erblickt

werden. Leistungen des hier gegebenen Vereines, die im Interesse des "Baugewerbes" oder der "Baumeister" erbracht

werden, können nicht als gemeinnützig iSd Paragraph 35, BAO eingestuft werden. Überdies lag jedenfalls im hier zu

beurteilenden Zeitraum (Satzungsänderungen kommt keine Rückwirkung zu; vergleiche das hg. Erkenntnis vom 25. Juli

2013, 2010/15/0082) in der Satzung des Vereins keine Regelung über die Verwendung des Vermögens für den Fall der

Änderung des Vereinszweckes vor. Auf eine wirtschaftliche Betrachtungsweise iSd Paragraph 21, BAO kommt es hiebei

nicht an; Paragraph 41, Absatz 2, BAO verlangt ausdrücklich eine genaue Bestimmung in der Satzung zur

Vermögensverwendung auch für den Fall des Wegfalles des bisherigen Zweckes.
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